
Bedingungen 2019 
 für die 

 25. Kehdinger Luftpistolenrunde 
 

 
Teilnahme- 

berechtigung :  Jeder Jungschütze, Schütze, Altersschütze, Seniorenschütze, jede Jung- 
    schützin, Dame, Altersdame, Seniorendame deren Stammverein im Sinne 
    der Spo. Mitglied in der Kreisvereinigung Kehdingen ist, darf teilnehmen. 

Ein/e Schütze/in, dessen Stammverein nicht Mitglied der Kreisvereinigung ist, ist 
startberechtigt wenn er/sie Mitglied im Zweitverein ist und für diesen im laufenden 
Jahr an Wettkämpfen teilnimmt. 

 
Teilnehmerzahl :  4 Schützen (-innen) pro Mannschaft, Einzelstart möglich. 
 
Wertung :   Alle 4 werden gewertet. 
 
Klasseneinteilung :  Offene Klasse 
 
Schießdisziplin :  Je Schütze (-in) 20 Schuss Luftpistole im stehenden Anschlag. 
 
Schießzeit :   Je Schütze (-in) 40 Minuten einschließlich Probeschüsse 
 
Schusszahl je Scheibe : 2 Schuss 
 
Probeschüsse :  Beliebig vor dem ersten Wettkampfschuss. 
 
Zeitablauf :   Die Startzeiten und die Startbahnen, sowie der ungefähre Zeitpunkt der 
    Siegerehrung wird ca. 10 Tage vor dem Schießtermin mitgeteilt. 
 
Schießtermin :  Sonntag, den 22.09.2019 – Beginn gemäß Startplan auf dem Schießstand 
    des Schützenverein Schüttdamm-Isensee. 
 
Munition :   Die Munition stellt jeder Schütze (-in) selbst. 
 
Scheiben :   Die Scheiben werden vom Veranstalter gestellt. 
 
Startgeld :   Das Startgeld beträgt 5,00 Euro pro Person. Das Startgeld wird per 
    Rechnung von der Kreisvereinigung erhoben. 
 
Gesamtaufsicht :  Stellv. Kreisjungschützenfachwart: Olaf Bolz 
     
Schießstandaufsicht : Aufsichten des Schützenverein Schüttdamm-Isensee 
    Leitung:   Dirk Mahler 
 
Auswertung :   Leitung:   Olaf Bolz 
 
Umschießen :  Ein Umschießen findet bei Ringgleichheit an der Spitze bis zur Entscheidung  
    statt. Dieses beginnt ca. 15 Minuten nach Bekanntgabe aller LP - Ergebnisse. 
  



Kampfgericht :  Das Kampf- und Berufungsgericht wird vom Veranstalter bestimmt und ergibt  
    sich aus dem Aushang auf dem Schießstand. 
 
Einsprüche :   Ein Einspruch ist nur zulässig, wenn er unmittelbar nach Feststellung eines  
    Verstoßes unter Benennung von Zeugen und Hinterlegung einer Einspruchs-  
    gebühr, in Höhe von 10,- Euro, schriftlich eingereicht wird. 
    Einwendungen gegen die Wertung der Ergebnisse sind als Einspruch zu  
    behandeln. Dieser muss spätestens 10 Minuten nach Bekanntgabe aller  
    Ergebnisse des Wettbewerbes eingelegt werden. 
 
Waffenkontrolle :  Die Waffenkontrolle findet am Wettkampftag, vor jedem Durchgang statt. 
 
Waffensicherheit :  Die Waffe darf nur in den dafür vorgesehenen Transportbehältnissen 
    auf dem Schießstand befördert werden. Jede Manipulation an den Waffen außer-  
    halb des Schützenstandes ist verboten. Nach dem Wettkampf, vor dem   
    Verlassen des Standes, wird die Waffe von der Aufsicht auf ihrem Sicherheits- 
    zustand überprüft. 
 
Sonstiges :   Ansonsten gilt die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes in der 
    gültigen Fassung. Änderungen behält sich der Veranstalter vor. 
 
 
 
 

Die Sportleiter der teilnehmenden Vereine werden gebeten, ihre Wettkampfteilnehmer 
genauestens über die Ausschreibung zu unterrichten. 

 
 
 
 
 
  gez. Bernd Tietje           gez. Olaf Bolz 
          Kreisschützenmeister                  Stellv. Kreisjungschützenfachwart 

 


